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Az. 42-1711 
 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie der Verordnung über kleine und 
mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV); 
Erlass einer Allgemeinverfügung zur befristeten Wiederinbetriebnahme von älteren Holzfeue-
rungsanlagen nach der 1. BImSchV aufgrund der Gasmangellage 
 
Das Landratsamt Mühldorf a. Inn erlässt folgende   
 

Allgemeinverfügung 
 

1. Gemäß §§ 25 und 26 der 1. BImSchV außer Betrieb genommene Holzfeuerungsanlagen der 1. 
BImSchV, die noch nicht abgebaut wurden und für die der Betreiber ein Formular zum Vorhalten 
für den Notbetrieb beim zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger eingereicht hat, 
dürfen vorübergehend wieder in Betrieb genommen werden. 

2. Durch die Wiederinbetriebnahme der Holzfeuerung muss der Betrieb einer vorhandenen Gas-
heizung ganz oder teilweise ersetzt werden. 

3. Mit dem Betrieb der Feuerungsanlage darf erst begonnen werden, wenn der Betreiber die Auf-
nahme des Betriebs unter Vorlage des Formulars „Merkblatt und Erklärung zur Stilllegung einer 
Einzelraumfeuerungsanlage für feste Brennstoffe“ oder des Formulars „Merkblatt und Erklärung 
zur Stilllegung einer zentralen Heizungsanlage für feste Brennstoffe“ beim Landratsamt bereits 
angezeigt hat oder aktuell anzeigt. 
Mit der Anzeige ist zu bestätigen, dass die Feuerungsanlage lediglich stillgelegt, jedoch noch 
nicht abgebaut wurde. Der Betreiber hat den zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger über die Betriebsaufnahme zu unterrichten. 

4. Diese Allgemeinverfügung tritt am 01.09.2022 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31.05.2023 außer 
Kraft. 
 
 

Hinweise: 
 
• Die Allgemeinverfügung mit Begründung und der genannten Formulare kann auch auf der Inter-

netseite des Landratsamtes unter https://www.lra-
mue.de/buergerservice/themenfelder/immissionsschutz/bekanntmachungen-zu-laufenden-
verfahren.html eingesehen werden. 
Soweit kein Zugang zum Internet besteht, liegt die Allgemeinverfügung im Landratsamt Mühldorf 
a. Inn, Fachbereich 42 – Immissionsschutz, Zimmer 0.31, Töginger Str. 18, 84453 Mühldorf a. Inn, 
zur Einsicht aus. Sie kann nach vorheriger Terminvereinbarung während der allgemeinen Dienst-
zeiten eingesehen werden. 

• Ab dem Außerkrafttreten der Allgemeinverfügung (mit Ablauf des 31.05.2023), können die betref-
fenden Feuerungsanlagen wieder nur im Not-betrieb genutzt werden. Eine regelmäßige Nutzung 
der Feuerungsanlagen ist dann nicht mehr möglich. 

 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80335 München, 
 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
 

https://www.lra-mue.de/buergerservice/themenfelder/immissionsschutz/bekanntmachungen-zu-laufenden-verfahren.html
https://www.lra-mue.de/buergerservice/themenfelder/immissionsschutz/bekanntmachungen-zu-laufenden-verfahren.html
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Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtli-
chen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verwaltungsgebühr fällig (sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt). 
 
 
Mühldorf a. Inn, 17.08.2022 
 
gez. 
 
Wieslhuber 
Regierungsrat 
 
 


	Inhalt

